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2947. Bau- und Niveaulinien. Am 26. November 1970 
ersuchte der Gemeinderat Bülach um Genehmigung seines Be
schlusses vom 5. August 1970 betreffend die Festsetzung von 
Bau- und Niveaulinien an der Dreikönigstrasse III. Kl. zwi
schen der Friedhof- und der Kantonsschulstrasse III. Kl. 

Die öffentliche Ausschreibung im kantonalen Amtsblatt 
mit gleichzeitiger schriftlicher Mitteilung an die betroffenen 
Grundeigentümer erfolgte am 14. August 1970. Ein gegen die 
Vorlage eingereichter Rekurs wurde infolge Rückzugs vom 
Bezirksrat Bülach mit Beschluss vom 29. Oktober 1970 ab
g·eschrieben. Gemäss dem Zeugnis des Bezirksrates ßülach 
vom 20. November 1970 sind gegen diese Vorlage keine Re
kurse mehr hängig, so dass der Beschluss des Gemeinderates 
Bülach vom 5. August 1970 rechtskräftig geworden ist. 

Die Vorlage ist zweckmässig und kann genehmigt wer
den. Bezüglich der Einzelheiten ist auf die bei den Akten lie
genden Erläuterungen zu verweisen. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vom 5. Au
gust ] 970 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau
linien an der Dreikönigstrasse III. Kl. zwischen der Friedhof
und der Kantonsschulstrasse III. Kl. wird gemäss den einge
reichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülach wird eingelader,, die vor
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück
sendung· von zwei Bau- und Niveaulinienplänen mit Genehmi
gungsvermerk, den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion 
der öffentlichen Bauten. 

Zürich, clcn 8 .. Juni 1971. 

Vor dem Regierungsrat, 

Dei· Staatsschreiber: 

Dr. H. Roggwiller 
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